
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Patrick Kunz (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/7747 –

Zu hoch dotierte Gewerbesteuer in Ludwigshafen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/7747 – vom 17. Oktober 2023 hat folgenden Wortlaut:

Dass im Jahr 2023 ein zweiter Nachtragshaushalt notwendig wird, damit hatte bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen niemand 
gerechnet. Das Finanzamt hatte die Gewerbesteuer für das größte Unternehmen Ludwigshafens im Jahr 2001 sowie in den Jah-
ren 2010 bis 2020 zu hoch angesetzt. Der größte Gewerbesteuerzahler hat nun erfolgreich vor dem Bundesfinanzgericht gegen 
die zu hohe Besteuerung geklagt.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wann und durch wen wurde die Stadtverwaltung Ludwigshafen schriftlich oder mündlich über den Sachverhalt informiert?
2. Werden bei gerichtlichen Streitigkeiten bezüglich der Gewerbesteuer die betroffenen Kommunen zur Gerichtsverhandlung 

eingeladen?
3. Falls nein, warum nicht? Falls ja, werden Vertreter der betroffenen Stadt eingeladen und waren diese anwesend?
4. Wie kann bei den hohen Summen der Steuerrückzahlung der Prozess der Haushaltskonsolidierung durch die Landesregierung 

unterstützt werden?
5. Übernimmt das Land einen Anteil der Zinslast?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben beantwortet.
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